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Allgemeine Geschäfts- und Haftungsbedingungen

1. Grundlagen der Zusammenarbeit

Diese Allgemeinen Geschäfts- und Haftungsbedingungen
sind Grundlage einer jeden Beratungsvereinbarung
zwischen dem Auftraggeber und Dr. rer. nat. Martin
Müller Sachverständigenbüro & Unternehmensberatung
(Berater).

Der Umfang des Beratungsauftrages wird zwischen dem
Auftraggeber und dem Berater vereinbart. Die Erweite-
rung des Beratungsauftrages im Laufe der Beratung
durch den Auftraggeber zieht zwangsläufig eine Anpas-
sung des vereinbarten Honorars nach sich.

Der Berater ist im Rahmen seines Auftrages verpflichtet,
dem Auftraggeber innerhalb bestimmter Zeiträume über
den jeweiligen Projektfortschritt nach Aufforderung
schriftlich Bericht zu erstatten. Am Ende des Beratungs-
auftrages wird dem Auftraggeber das Resultat in schrift-
licher Form oder durch eine Präsentation vorgelegt. Mit
dieser Vorlage endet der Beratungsauftrag.

Der Berater ist berechtigt, den Beratungsauftrag durch
Mitarbeiter oder Kooperationspartner mit derselben
Fach- und Sachkompetenz ganz oder teilweise durch-
führen zu lassen.

Der Auftraggeber verpflichtet sich zu einem kooperati-
ven und vertrauensvollen Zusammenwirken mit dem
Berater zur Ermöglichung einer optimalen Auftrags-
durchführung. Der Auftraggeber stellt dem Berater im
Rahmen der definierten Aufgabenstellung sämtliche
notwendigen Einblicke, Unterlagen, Dokumente und
weitere vom Berater angeforderte notwendige Informa-
tionen zur Verfügung.

Der Auftraggeber gewährt dem Berater die notwendigen
Hilfestellungen in technischer und sonstiger Hinsicht zur
ordnungsgemäßen Durchführung seiner Dienstleistung.
Zudem werden dem Berater im Rahmen des Betriebs-
ablaufes die angeforderten, notwendigen Zeiten zur
Durchführung von Informationsgesprächen mit den
Mitarbeitern des Auftraggebers im Rahmen der Notwen-
digkeiten zur Erfüllung des Beraterauftrages genehmigt.

Für den Beratungsauftrag, seine Durchführung und die
sich daraus ergebenden Ansprüche gilt deutsches Recht.

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Bayreuth.

2. Haftung

Der Berater haftet bei seinen Beratungsdienstleistungen
nur für Fehler, die auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
beruhen. Der Berater ist verpflichtet, bei Erkennen von
Fehlern in seiner Beratungsdienstleistung, den Auftrag-
geber rechtzeitig zur Vermeidung von weitergehenden
Schäden zu informieren (Sekundärhaftung). Der Berater
ist verpflichtet, den Auftraggeber im Falle der Über-
nahme von einzelnen Aufgaben im Rahmen des Gesamt-
auftrages, für die der Berater keine ausreichende Sach-
und Fachkenntnis hat, den Auftraggeber hierauf hinzu-
weisen und gegenüber diesen auf die Zuziehung von
dritten Personen mit ausreichender Sach- und Fach-
kenntnis zu dringen. Der Berater haftet für Fehler dritter
Personen, denen er sich zur Erfüllung der Aufgaben
bedient, wie für eigene Fehler, auch wenn diese nur
Hilfsaufgaben erbringen.

Der Berater ist verpflichtet, ihm nachträglich bekannt
werdende Unrichtigkeiten und Mängel seiner Beratungs-

leistung zu beseitigen. Er ist verpflichtet, den Auftrag-
geber hiervon in Kenntnis zu setzen.

3. Verschwiegenheit, Datenschutz

Der Berater ist verpflichtet, über die im Rahmen seines
Beratungsauftrages erlangten Informationen, Geschäfts-
und Betriebsgeheimnisse Stillschweigen zu bewahren
und diese Dritten gegenüber nicht zu offenbaren. Diese
Verpflichtung hat der Berater auch all denjenigen Perso-
nen aufzuerlegen, die er im Rahmen seiner Aufgaben-
durchführung hinzuzieht.

Wird der Berater im Rahmen der Durchführung seines
Beratungsauftrages mit Sachverhalten, die nach Würdi-
gung durch den Berater zu behördlichen Auflagen,
Sanktionen oder Anforderungen führen oder führen
können, die eine ordnungsrechtliche oder strafrechtliche
Relevanz aufweisen oder mit sonstigen Unregelmäßig-
keiten konfrontiert, so ist der Berater verpflichtet, den
Auftraggeber hierauf schriftlich aufmerksam zu machen
und gegebenenfalls vom Auftraggeber eine Abstellung
der inkriminierten Handlungen oder die Durchführung
von erforderlichen Handlungen zu fordern. Eine Anzeige-
pflicht des Beraters besteht nicht, dieser ist zur Loyalität
gegenüber dem Unternehmen im Rahmen der gesetzli-
chen Bestimmungen verpflichtet.

Der Berater ist befugt, ihm anvertraute personenbezo-
gene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des
Beratungsauftrages zu verarbeiten oder durch Dritte
verarbeiten zu lassen. Der Berater gewährleistet gemäss
den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes die Ver-
pflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses.

4. Honorar

Der Berater hat als Gegenleistung für die Erbringung der
Beratungsleistung Anspruch auf Bezahlung eines ange-
messenen Honorars durch den Auftraggeber. Die Höhe
dieses Honorars und des Vorschusses wird mit dem
Auftraggeber auf der Basis der aktuellen Honorarord-
nung des Beraters vereinbart. Ist explizit kein Honorar
vereinbart, so rechnet der Berater seine Leistungen nach
der Honorarordnung ab. Der Vorschuss ist innerhalb von
14 Tagen nach Rechnungsstellung durch den Berater zur
Zahlung fällig. Unbeschadet abweichender individueller
Vereinbarungen, besteht für den Berater die Pflicht zur
Auftragsbearbeitung erst nach Eingang des Vorschuss-
betrages auf seinem Konto.

Wird die Ausführung des Auftrages nach Auftrags-
erteilung durch den Auftraggeber verhindert, so bleibt
der Anspruch des Beraters auf das vereinbarte Honorar
bestehen.

Unterbleibt die Ausführung des Auftrages durch Um-
stände, die auf Seiten des Beraters einen triftigen Grund
darstellen, so hat er nur Anspruch auf seinen den bishe-
rigen Leistungen entsprechenden Teil des Honorars. Dies
gilt insbesondere dann, wenn trotz Kündigung die bisher
erbrachten Leistungen für den Auftraggeber verwertbar
sind.

Absehbare Reisekosten und notwendige Auslagen sind
dem Berater im Rahmen eines angeforderten Vorschus-
ses vor Antritt der notwendigen Reise auszubezahlen.
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